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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris 
Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Angelika Weikert, Horst Arnold, Inge Aures, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Simone 
Strohmayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell entlas-
ten – Armutsrisiko nicht weiter verschärfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: Aufgrund der im Rahmen der 
„Düsseldorfer Tabelle 2018“ vorgesehenen Neurege-
lung der Unterhaltssätze besteht die Sorge vieler mut-
maßlich Betroffener, dass sich die Gruppe der Kinder, 
die künftig nur noch von Mindestunterhalt leben muss, 
spürbar vergrößert. In der Folge ist zu befürchten, 
dass die Armutsgefährdung vom Alleinerziehenden 
bzw. ihrer Kinder teilweise weiter steigt. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird die 
Staatsregierung aufgefordert, auf Landes- und Bun-
desebene Maßnahmen zu ergreifen, die Alleinerzie-
hende und ihre Kinder finanziell entlasten. So hat die 
Staatsregierung beispielsweise darauf hinzuwirken, 
dass das bisherige Ehegattensplitting, das Alleinerzie-
hende und unverheiratete Paare mit Kindern benach-
teiligt, zugunsten eines Familiensplittings reformiert 
wird. Außerdem setzt sie sich für eine Aufhebung der 
Anrechnung von Kindergeld auf Hartz-IV-Leistungen 
ein. 

Begründung: 

Unter anderem der Deutsche Juristinnenbund (djb) 
und der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) haben die vor wenigen Tagen bekannt ge-
wordenen Neuregelungen der „Düsseldorfer Tabelle“, 
die ab 01.01.2018 gelten sollen, mit Sorge aufge-
nommen. Dass viele Kinder aufgrund der Anhebung 
der Einkommensgruppen voraussichtlich weniger Un-
terhalt bekommen werden, hält Prof. Dr. Maria Wer-
sig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, 
beispielsweise für „ein fatales Zeichen“ – gerade „in 
Zeiten steigender Gehälter, sinkender Arbeitslosen-
zahlen und sogar erhöhter Grundsicherungs- und So-
zialhilfesätze einerseits und wachsender Kinderarmut 
vor allem in Haushalten von Alleinerziehenden ande-
rerseits“. 

Von Seiten der Politik ist die richterliche Entscheidung 
selbstverständlich zu respektieren. Sie hat jedoch 
Sorge dafür zu tragen, dass Alleinerziehende und ihre 
Kinder durch gezielte staatliche Maßnahmen finanziell 
entlastet werden. Denn bereits jetzt haben Alleiner-
ziehende ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko: So sind 
in Bayern laut Angaben der Staatsregierung 36,7 Pro-
zent armutsgefährdet, bei zwei oder mehr Kindern gar 
43,0 Prozent. Kinder in alleinerziehenden Haushalten 
haben damit deutlich schlechtere Startchancen als 
Kinder in Paarfamilien. 

Um dem entgegenzuwirken, wird die Staatsregierung 
insbesondere aufgefordert, sich auf Bundesebene da-
für einzusetzen, dass das bisherige Ehegattensplit-
ting, das Alleinerziehende und unverheiratete Paare 
mit Kindern benachteiligt, zugunsten eines Familien-
splittings reformiert wird. Auch hat sie darauf hinzu-
wirken, dass die Anrechnung von Kindergeld auf 
Hartz-IV-Leistungen aufgehoben wird. Neben anderen 
Maßnahmen (bspw. auch der spezifischen Unterstüt-
zung von Alleinerziehenden im Bereich der Arbeits-
marktpolitik) könnten diese Schritte zu einer spürba-
ren Entlastung beitragen. 

 



ich nur, weil dazu eine Umfrage durchgeführt worden 
ist.

Sie haben hier gesagt, dass die Argumente ausge-
tauscht sind, und deswegen wollten Sie nur noch das 
Wesentliche feststellen: Es stimmt, es passt alles, wir 
haben eine hohe Qualität – sagen Sie. Das steht doch 
im kompletten Widerspruch dazu, wie der Schwimm-
unterricht an den Schulen stattfindet. Jetzt frage ich 
Sie von der CSU, die im Bildungsausschuss zustän-
dig sind: Haben Sie wirklich einmal vor Ort geschaut, 
wie die Lehrkräfte überhaupt Schwimmunterricht ertei-
len können? Wenn Sie sagen, dass der Schwimmun-
terricht eine hohe Qualität habe, dann kann ich auf-
grund meiner eigenen Besuche in Grundschulen nur 
sagen: Alle Lehrkräfte erzählen mir, wie ausgespro-
chen schwierig es ist. Es besteht Handlungsbedarf. 
Deshalb spricht es von hoher Arroganz, wenn Sie 
sagen, es habe schon alles in der Beantwortung der 
Interpellation gestanden und sei im Protokoll nachzu-
lesen, und wir hätten eine hohe Qualität. Das Proto-
koll sagt etwas ganz anderes aus, und um das zu 
lesen, brauche ich nicht im Bildungsausschuss zu 
sein.

(Beifall bei der SPD)

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Frau Kollegin, 
auf Ihre Frage, ob ich mich von der Qualität des 
Schwimmunterrichts an den Schulen überzeugt habe 
und weiß, wie der Schwimmunterricht erteilt wird, ant-
worte ich ganz einfach mit Ja.

(Diana Stachowitz (SPD): Nicht wie, sondern wie 
oft die Lehrkräfte Schwimmunterricht machen 
können! Aber lassen Sie es doch! – Volkmar 
Halbleib (SPD): Alles gesagt!)

Präsidentin Barbara Stamm: Entschuldigen Sie, 
Frau Kollegin, Sie haben Ihre Zwischenbemerkung 
machen können, und der Herr Kollege Prof. Waschler 
ist mit seinen Ausführungen am Ende.

(Diana Stachowitz (SPD): Alles verstanden! 
Danke!)

Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und 
wir kommen zur Abstimmung. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, über die 
Voten der jeweils federführenden Ausschüsse abzu-
stimmen. Die federführenden Ausschüsse für Kom-
munale Fragen, Innere Sicherheit und Sport und für 
Bildung und Kultus empfehlen, die drei genannten An-
träge abzulehnen. Ich lasse jetzt über die vorgenann-
ten Ausschussvoten abstimmen. Wer mit der Über-
nahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums 
seiner Fraktion einverstanden ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen bitte 
ich anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch 
keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten, und 
die Anträge sind damit abgelehnt. 

Ich darf noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über den nachgezogenen Dringlichkeitsantrag 
der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/19256 "Compu-
terspiele bei der Jugendmedienarbeit verstärkt be-
rücksichtigen" bekanntgeben: Mit Ja haben 134 Abge-
ordnete gestimmt. Es gab keine Nein-Stimmen und 
keine Enthaltungen. Damit ist dieser Dringlichkeitsan-
trag angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/19239 mit 17/19246 sowie auf den Drucksa-
chen 17/19258 mit 17/19264 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Die Tagesordnungspunkte 12 mit 24 und die Listen-
nummern 15, 40 und 42 der nicht einzeln zu beraten-
den Anträge werden auf einen der nächsten Plenarta-
ge verschoben. – Damit schließe ich die Sitzung für 
heute. Ich danke Ihnen allen.

(Schluss: 18.56 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Doris Rauscher, Ilona Deckwerth u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/19240 

Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell entlasten - Armutsri-
siko nicht weiter verschärfen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter: Florian Hölzl 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Jugend, Familie und Integration federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 78. Sitzung am 1. März 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 189. Sitzung am 20. März 2018 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann, Angeli-
ka Weikert, Horst Arnold, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha 
Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/19240, 17/21310 

Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell entlasten – Armutsri-
siko nicht weiter verschärfen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kollegin Claudia 

Stamm (fraktionslos), Herr Kollege Günther Felbinger (fraktionslos) und Herr Kollege 

Alexander Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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